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Gunskirchen, 03.06.2020 

 

Lockerung der COVID-19 Bestimmungen an Schulen 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

 
Es freut mich, Sie mit diesem Brief über die Lockerungen der COVID-19 Bestimmungen an 
Schulen informieren zu dürfen. Sie werden bereits ab 3. Juni gelten: 
 

1. Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist gefallen. 
2. Singen in der Gruppe ist wieder gestattet. 
3. Bewegung und Sport können freiwillig angeboten werden. 
4. Veranstaltungen zum Schulschluss, wie zB eine Klassenabschlussfeier können 

wieder durchgeführt werden. 
 

 
Folgende Grundsätze für den Schulbetrieb bleiben aber aufrecht: 
 

• Der Schichtbetrieb zur Verdünnung der Schülerzahlen wird fortgesetzt.  

• Die aktuellen Stundenpläne bleiben aufrecht.  

• Der Abstand zwischen den Personen von mindestens 1 Meter muss eingehalten 
werden.  

• Hände waschen oder desinfizieren, besonders beim Betreten des Schulgebäudes und 
vor dem Essen. 

• Kein Schreien und Laufen im gesamten Schulgebäude. 
 

Vielleicht möchten Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind zu den noch geltenden 
Hygienevorschriften das Video des Bundesministeriums unter www.bmbwf.gv.at/hygiene 
ansehen. 
 
Bewegung und Sport – Prinzip der Freiwilligkeit: 
Da der Turnsaal für die Betreuung benötigt wird, findet der Turnunterricht vor allem auf 
den Außenanlagen oder im Schulhof statt, was bedeutet, dass auch die Spiel- und 
Klettergeräte wieder verwendet werden können. Diese Bewegungseinheiten werden in den 
Vormittagsunterricht integriert.  
 
Die Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler ist freiwillig, da der Pflichtgegenstand 
Bewegung und Sport weiterhin ausgesetzt ist. Falls Sie nicht wollen, dass ihr Kind daran 
teilnimmt, bitte der Klassenlehrperson mitteilen. 
 
Bei der Sportausübung an den Schulen müssen allerdings die Vorschriften des 
Hygienehandbuchs und die vom Gesundheitsministerium für den Breitensport verordneten 
Präventionsmaßnahmen eingehalten werden.  
 
 

        Mit freundlichen Grüßen 

        _____________________________ 
        VD Dipl.-Päd. Fuchshuber Bettina, BEd 

http://www.bmbwf.gv.at/hygiene

